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16/02 Rundfunk 

Text 

Förderung europäischer Werke 

§ 11. (1) Der Österreichische Rundfunk hat im Rahmen des praktisch Durchführbaren und mit 
angemessenen Mitteln dafür Sorge zu tragen, dass der Hauptanteil der Sendezeit seiner 
Fernsehprogramme, die nicht aus Nachrichten, Sportberichten, Spielshows oder Werbe- und 
Teletextleistungen besteht, der Sendung von europäischen Werken entsprechend Art. 1 Abs. 1 lit. n und 
Abs. 2 bis 4 der Richtlinie 2010/13/EU zur Koordinierung bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste 
(Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste), ABl. Nr. L 95 vom 15.4.2010, S 1, vorbehalten bleibt. 
Dieser Anteil soll in den Bereichen Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung schrittweise anhand 
geeigneter Kriterien erreicht werden. 

(2) Der Österreichische Rundfunk hat dafür Sorge zu tragen, dass mindestens 10 vH der Sendezeit 
seiner Fernsehprogramme, die nicht aus Nachrichten, Sportberichten, Spielshows oder Werbe- und 
Teletextleistungen besteht oder alternativ mindestens 10 vH seiner Haushaltsmittel für die 
Programmgestaltung der Sendung europäischer Werke von Herstellern vorbehalten bleibt, die von 
Fernsehveranstaltern unabhängig sind. Dieser Anteil soll in den Bereichen Information, Bildung, Kultur 
und Unterhaltung schrittweise anhand geeigneter Kriterien erreicht werden. Dazu muss ein angemessener 
Anteil neueren Werken vorbehalten bleiben, das sind Werke, die innerhalb eines Zeitraums von fünf 
Jahren nach ihrer Herstellung ausgestrahlt werden. 
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